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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs10;

1. ASVG § 67 heute

2. ASVG § 67 gültig ab 01.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2013

3. ASVG § 67 gültig von 01.08.2010 bis 31.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2010

4. ASVG § 67 gültig von 01.07.2010 bis 31.07.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

5. ASVG § 67 gültig von 01.01.2010 bis 30.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2009

6. ASVG § 67 gültig von 01.01.2007 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 131/2006

7. ASVG § 67 gültig von 01.08.1996 bis 31.12.2006 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 411/1996

Rechtssatz

Einer kausale schuldhafte P9ichtverletzung ist schon dann anzunehmen, wenn der Vertreter keine Gründe anzugeben

vermag, dass ihm die Erfüllung seiner Verp9ichtung, für die Beitragsentrichtung zu sorgen, unmöglich war. Es ist also

seine Sache, die Gründe darzulegen und entsprechende Beweisanbote zu erstatten, dass er ohne sein Verschulden

gehindert war, die ihm obliegenden Verp9ichtungen zu erfüllen, widrigenfalls seine schuldhafte P9ichtverletzung

angenommen werden darf (ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs: vgl. etwa das Erkenntnis vom 29.

Juni 1999, 99/08/0075). Allerdings darf diese besondere Behauptungs- und Beweislast auch nicht überspannt oder so

aufgefasst werden, dass die Behörde - bzw. hier das Verwaltungsgericht - von jeder Ermittlungsp9icht entbunden wäre

(vgl. das hg. Erkenntnis vom 12. April 1994, 93/08/0232; uva.).Einer kausale schuldhafte P9ichtverletzung ist schon

dann anzunehmen, wenn der Vertreter keine Gründe anzugeben vermag, dass ihm die Erfüllung seiner Verp9ichtung,

für die Beitragsentrichtung zu sorgen, unmöglich war. Es ist also seine Sache, die Gründe darzulegen und

entsprechende Beweisanbote zu erstatten, dass er ohne sein Verschulden gehindert war, die ihm obliegenden

Verp9ichtungen zu erfüllen, widrigenfalls seine schuldhafte P9ichtverletzung angenommen werden darf (ständige

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs: vergleiche etwa das Erkenntnis vom 29. Juni 1999, 99/08/0075).

Allerdings darf diese besondere Behauptungs- und Beweislast auch nicht überspannt oder so aufgefasst werden, dass

die Behörde - bzw. hier das Verwaltungsgericht - von jeder Ermittlungsp9icht entbunden wäre vergleiche das hg.

Erkenntnis vom 12. April 1994, 93/08/0232; uva.).
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